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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1992

Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §20;

LMG 1975 §74 Abs5 Z3;

Rechtssatz

Das Feilhalten von Gebäck in Gebäckständern in Selbstbedienung muß an sich nicht die abstrakte Gefahr der

hygienisch nachteiligen Beein=ussung durch äußere Einwirkung in sich bergen. So wird etwa dann keine hygienisch

nachteilige Beein=ussung zu erwarten sein, wenn der Kunde bei Benützung eines Semmelspenders etwa lediglich

Zugri@ auf die von ihm gewählte Ware hat und nach deren Entnahme eine Rückgabe in den Semmelspender nicht

mehr möglich ist.
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